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Zur Antirassismus-Konvention

Argumente der Gegner

Eine Uno-Mitgliedschaft

Mit der Ratifizierung dieser Konvention soll 
ein Uno-Beitritt durch die Hintertür erfol
gen. Dies obwohl das Schweizer Volk den 
Uno-Beitritt klar verworfen hat.

Unsere Argumente

steht nicht zur Debatte

Die Ratifizierung der Antirassismus-Konven
tion ist völlig unabhängig von einem Uno- 
Beitritt. Von den 132 Vertragsstaaten sind 
nicht alle Mitglied der Uno, wie zum Beispiel 
der Vatikan.

Menschenrechte sind unteilbar

Die Uno-Menschenrechte sehen in ihrem 
Welteinheitsplan die Unterscheidung von 
Ausländern und Inländern nicht vor.

Neue Begriffe von Menschenrechten,
Grundfreiheiten oder Gleichberechtigung, 
die auf Bevorzugung einer bestimmten Ras
sengruppe abzielen, kennt unsere Verfas
sung nicht.

Mit den Uno-Menschenrechtspaketen soll 
ein Ziel verwirklicht werden: dass alle Men
schen die gleichen unveräusserlichen 
Grundrechte beanspruchen können, weil al
le Menschen «frei und gleich an Würde ge
boren» sind. Die Nationalität spielt in die
sem Zusammenhang tatsächlich keine 
Rolle. -  Menschenrechte sind universelle 
Rechte und werden nicht in irgendeinem 
Welteinheitsplan heraufbeschworen.

Es gibt keine neuen oder alten Begriffe von 
Menschenrechten, Grundfreiheiten oder 
Gleichberechtigung. Diese Rechte haben in 
ihrem Grundsatz absolute Gültigkeit und 
entsprechen der demokratischen Tradition 
der Schweiz.
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Argumente der Gegner Unsere Argumente

Asylpolitik und Antirassismus-Konvention sind zweierlei

Die Uno strebt nach einer Weltregierung. 
Bundesrat und Parlament liegen voll in die
sem  Trend: S ie  lassen immer mehr Auslän
der einreisen, obwohl der Bundesrat 1970  
versprochen hat, den Ausländerbestand zu 
stabilisieren.

Die Uno-Konvention öffnet die Grenzen für 
weiträumige Asylanten- und Wirtschafts- 
flüchtlingsströme.

Seit der Völkerwanderung gibt es Abwehr
reaktionen, wenn fremde Menschen in den 
Lebensraum eines Volkes oder eines Staa
tes eindringen. Das heisst keineswegs, 
dass man diese Rassen als minderwertig 
einstuft. Aber solche Reaktionen sind ver
ständlich, wenn diese Rassen zahlenmäs- 
sig zu stark in Erscheinung treten und wo
möglich noch über das ganze Land verteilt 
werden. Das gilt nicht nur für Türken oder 
Tamilen in der Schweiz, es würde auch gel
ten, wenn sich Tausende von eingedrunge
nen Schweizern durch Zwang in Dörfern der 
Türkei oder Sri Lankas niederlassen wür
den.

Die Konvention hat nicht das geringste mit 
der Politik betreffend Ausländerinnen und 
Ausländer zu tun. Der Bund wird wie bisher 
die Zulassung von ausländischen Staats
angehörigen zum schweizerischen Arbeits
markt beschränken und meldet diesbezüg
lich gegenüber der Antirassismus-Konven
tion einen Vorbehalt an.

Die Asylpolitik bleibt von der Antirassis
mus-Konvention unberührt, welche alle 
Menschen vor niederträchtigen Angriffen 
auf ihre Würde schützt -  Asylsuchende, 
Ausländerinnen und Ausländer wie Schwei
zerinnen und Schweizer.

Menschenverachtendes Verhalten ist nie 
und nirgends zu rechtfertigen, auch nicht 
durch «verständliche Abwehrreaktionen». 
Wieviele Asylsuchende in unserem Land 
aufgenommen und wo sie untergebracht 
werden, ist einzig eine Frage der Asylpolitik 
und nicht der Antirassismus-Konvention. 
Das Beispiel von den Schweizern, die zu 
Tausenden in Dörfern der Türkei oder Sri 
Lankas eindringen, ist nur zynisch. Wir ha
ben das Glück, in einem Land zu leben, in 
dem die Menschenrechte für alle Geltung 
haben, in dem die meisten ein wirtschaftli
ches Fortkommen finden -  und nicht mehr 
scharenweise auswandern müssen wie un
sere Ahnen und Vorfahrinnen, die im Norden 
Amerikas kolonisiert und eine neue Heimat 
gefunden haben.
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Argumente der Gegner Unsere Argumente

Die Menschenwürde umfassender schützen

Die Europäische Menschenrechtskonven
tion schützt die Würde des Menschen. 
Wozu braucht es da noch eine internatio
nale Antirassismus-Konvention?

Die Antirassismus-Konvention schützt die 
Menschenwürde umfassender als die Euro
päische Menschenrechtskonvention. Zu
dem verlangt sie von den Mitgliedstaaten, 
dass sie aktiv etwas unternehmen gegen 
rassistische Vorurteile -  sei dies im Bereich 
der Verwaltung und Regierung oder im Be
ziehungsfeld der Privatpersonen, wenn es 
darum geht, Menschen vor rassistischen 
Übergriffen zu schützen.

Staatsangehörigkeit als zulässiges Unterscheidungskriterium

Gem äss Art. 1 Abs. 2  der Konvention sind  
Unterscheidungen zwischen eigenen und 
fremden Staatsangehörigen zulässig. Der
Bundesrat findet diese Formulierung «un
glücklich» und meint, Artikel 4 und 5 der 
Konvention seien grundsätzlich auch auf 
fremde Staatsangehörige anwendbar. Er 
scheint also die Gewährung dieser Bürger
rechte auch für Ausländer ins Auge zu fas
sen.

Gleiche Rechte für Schweizer und Ausländer 
helsst: offene Tür für das Ausländer-Stimm
recht und für Ausländer als Beamte (Leh
rer, Polizei, Militär), Recht auf Beteiligung 
an der Regierung, Recht auf Wohnung, 
Recht auf soziale Dienstleistungen.

Nicht nur der Bundesrat ist dieser Ansicht. 
Aus dem Sinn und Zweck der Antirassismus- 
Konvention ergibt sich unmissverständlich, 
dass das Rassendiskriminierungsverbot 
(Art. 2, 4 und 5) auf fremde Staatsangehö
rige Anwendung findet. -  Art. 1 Abs. 2 der 
Konvention ist deshalb dahingehend zu ver
stehen, dass die Vertragsstaaten fremde 
und eigene Staatsangehörige zwar unter
schiedlich behandeln dürfen, aber nur so
lange dies nicht aus rassischen Gründen 
geschieht.

Die Kantone können die Gemeinden er
mächtigen, auf ihrem Gebiet das Stimm- 
und Wahlrecht für Ausländerinnen und Aus
länder einzuführen. Dazu braucht es wie 
bisher einen Volksentscheid. Und auf die
sen hat die Antirassismus-Konvention über
haupt keinen Einfluss. Ebenso wenig auf 
das Beamtengesetz oder die anderen er
wähnten Rechte.
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Argumente der Gegner Unsere Argumente

Unterschiedliche Identitäten bewahren

Mit der Uno-Konvention werden wir ver
pflichtet, uns den Fremden und Andersras
sigen anzupassen und unsere Kinder schon  
in der Schule dazu zu erziehen.

Hintergründig will die Uno-Konvention nur 
die Völkervermischung und Einebnung ei
genständiger europäischer Kulturen.

Die Uno-Konvention benachteiligt Einheimi
sche, weil nur gem ischtrassige Organisatio
nen zu fördern sind.

Die Uno-Konvention vernichtet einheimi
sch es Volkstum. Trachten-, Musik-, Mund- 
art-, Gesangs- und andere Folklore- und Bür
gervereine könnten nicht mehr national ge
pflegt werden.

Vereine müssten künftig für jeden Auslän
der offenstehen.

Die Antirassismus-Konvention will ausdrück
lich keine Assimilation, keine Anpassung, 
sondern eine Integration von verschiedenen 
Bevölkerungsgruppen, ein respektvolles 
Neben- und Miteinander fördern. Dadurch 
wird unsere Identität auf keine Art bedroht.
-  Um dieses Ziel zu erreichen, soll der Staat 
rassistische Vorurteile auf den Gebieten 
des Unterrichts, der Erziehung, Kultur und 
der Information aktiv bekämpfen.

Die Antirassismus-Konvention bezweckt das 
Weiterleben und den Fortbestand aller Kul
turen, indem sie eben keine Anpassung bis 
zum Untergang verlangt. Sie postuliert ledig
lich, dass alle Kulturen gleichwürdig sind.

Die Antirassismus-Konvention verbietet den 
Staaten keineswegs, Gruppen oder Organi
sationen von Einheimischen zu fördern.

Worauf stützt sich diese unwahre Behaup
tung? In der Antirassismus-Konvention findet 
sich kein einziger Hinweis darauf.

Der Bündner Verein in Zürich hat in Zukunft 
Ausländerinnen und Ausländern gegenüber 
so wenig offen zu sein wie bisher für Basle- 
rinnen und Basler. -  Zudem will die Schweiz 
der Antirassismus-Konvention ohnehin nur 
unter dem Vorbehalt der Vereinsfreiheit bei
treten.
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Argumente der Gegner Unsere Argumente

Nicht Völkervermischung, Verunsicherung stiftet Unfrieden

Völkervermischung führt zu Unruhen und
zum Totalitarismus.

Bedenkenlos wird uns als erfreuliche Zu
kunftsperspektive eine multiethnische, mul
tikulturelle Gesellschaft angepriesen. Man
redet uns ein, eine solche Entwicklung sei 
so etwas wie eine naturgesetzliche Unaus- 
weichlichkeit.

Eine typische Verdrehung von Ursache und 
Wirkung. Nicht die Völkervermischung an 
sich führt zu Unruhen. Dafür sind vielmehr 
jene verantwortlich, die auf unredliche Art 
Ängste schüren, indem sie behaupten, kul
turelle Vermischung oder grosse Unter
schiede zwischen ethnischen Gruppen wür
den zu Unruhen führen. In Südafrika ist es 
auch nicht die Durchmischung der Bevölke
rung, welche die blutigen Auseinanderset
zungen verursacht, sondern das System der 
Apartheid.

Noch nie waren auf dieser Erde so viele 
Menschen auf der Flucht und auf der Suche 
wie heute. Die Schweiz kann nicht die Gren
zen dichtmachen und sich den Problemen 
verschliessen, welche die weltweite Völker
wanderung mit sich bringt. Aber sie kann 
nach Konfliktlösungsmodellen suchen, wel
che allen Menschen, die auf ihrem Gebiet 
leben -  Einheimischen wie Zugewanderten -  
ein sicheres und menschenwürdiges Leben 
garantieren. Dazu bietet die Antirassismus- 
Konvention einen Rahmen.
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Argumente der Gegner Unsere Argumente

Keine Sonderrechte für «lautstarke Randgruppen»

Politisch lautstarke Randgruppen können 
sich  zu schützenswerten Minderheiten er
klären und daraus Sonderrechte ableiten: 
etwa das Recht auf Eheschliessung oder 
Kindesadoption für Lesben und Homose
xuelle, das Recht auf Rausch usw.

Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, eine 
die Rassenintegration anstrebende Organi
sation zu unterstützen -  also zum Beispiel 
einen Ableger der türkisch-kommunisti
schen Partei.

Aus den Vorarbeiten und der bundesrätli- 
chen Botschaft zum Antirassismus-Gesetz 
geht eindeutig hervor, dass Merkmale, wel
che die Lebensführung betreffen, nicht 
ausreichen, um sich zu einer ethnischen 
Minderheit zu erklären.

Dass die Vertragsstaaten Organisationen 
fördern, welche die Rassenintegration an
streben, meint nichts weiter, als dass sie 
im Kampf gegen die Rassendiskriminierung 
ihren moralischen Einfluss geltend ma
chen. -  Vereine, die in ihrem Zweck oder ih
ren Mitteln rechtswidrig oder staatsgefähr
lich sind, werden in der Schweiz gerichtlich 
aufgelöst.
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Argumente der Gegner Unsere Argumente

Im Einklang mit verfassungsmässigen Grundrechten

Unsere früheren Parlamentarier haben die 
Uno-Konvention abgelehnt, weil sie mit un
serer Verfassung nicht vereinbar ist, insbe
sondere nicht mit der Meinungsäusserungs
freiheit.

Ausgerechnet die USA sind als Gründungs
mitglied der Uno dieser Konvention nie bei
getreten, weil sie mit der Meinungsäusse- 
rungs- und Pressefreiheit unvereinbar ist.

Das stimmt überhaupt nicht. Der National- 
und Ständerat haben je genau einmal über 
die Antirassismus-Konvention beraten und 
darauf in der Schlussabstimmung mit über
wältigendem Mehr den Beitritt beschlos
sen.

Nach neueren Urteilen des Obersten ameri
kanischen Gerichtshofes gelten rassisti
sche Motive als Strafverschärfungsgrund. 
Dadurch wird das Recht, Vorurteile zu äus- 
sern, bei Gewaltdelikten zulässigerweise 
eingeschränkt.
Es sind vielmehr historische Umstände,
welche die USA bisher daran gehindert ha
ben, der Antirassismus-Konvention beizutre
ten. 1965, als die Konvention verabschie
det wurde, tobten in den USA die erbittert
sten Bürgerrechtskämpfe. Und noch sind 
längst nicht alle ethnischen Konflikte bei
gelegt -  man denke nur an die Ausschrei
tungen in Los Angeles im letzten Herbst 
oder an die Auseinandersetzungen mit der 
indianischen Urbevölkerung. Diese Kon
flikte sind es, welche die USA daran hin
dern, der Antirassismus-Konvention beizu
treten.
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Argumente der Gegner Unsere Argumente

Strafgesetze sind nicht dehnbar

Wer in Artikel 4 der Konvention das Wort 
«Rasse» durch «Klasse» im Sinne marxi
stisch-leninistischen Klassenkampfes er
setzt, käme zu einer erstaunlichen Liste 
strafbarer Agitationsformen der Linksalter
nativen, denn weshalb sollte nur Aufhet
zung aus rassenkämpferischen und nicht 
auch aus klassenkämpferischen Gründen 
strafbar sein?

Ein reines Ablenkungsmanöver, reine Stim
mungsmache . Jede Agitation, die rassendis
kriminierend ist, widerspricht der Antiras- 
sismus-Konvention -  gleichgültig, aus wel
cher politischen Ecke sie kommt.

Antirassismus -  eine Angelegenheit aller Menschen

Linke und jüdische Agitatoren haben die
sen Schlag gegen unser Volk eingefädelt.
Warum ausgerechnet Juden, wo sie doch 
auf ihre Rassenabsonderung schon seit 
dem Alten Testament besonderen Wert le
gen und in Palästina einen erzrassistischen 
Staat eingerichtet haben? -  Das wirkliche 
Problem sind die längst fragwürdig gewor
denen jüdischen Ansprüche aus dem ein
stigen Kriegsgeschehen, mit denen 
Deutschland, Europa und damit auch die 
Schweiz erpresst werden.

Kaum zu glauben, dass die Frage nach dem 
besonderen Interesse der Jüdinnen und Ju
den an der Antirassismus-Konvention über
haupt gestellt werden kann. Dabei geht es 
doch nur darum, die systematische Juden
verfolgung im Nazi-Deutschland bis zur 
Endlösung zu verharmlosen, um den jahr
tausendealten Antijudaismus, um den Anti
semitismus wieder salonfähig zu machen. 
-  Eine Scheusslichkeit, die zu verhindern in 
unser aller Interesse ist.
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Zum Antirassismus-Gesetz

Argumente der Gegner Unsere Argumente

Das Verbot trifft die Intoleranten

Verbote schüren den Hass. Nur Aufklä
rungsarbeit kann die Toleranz gegenüber 
Menschen fremder Nationalität und Kultur 
in der Schweiz erhöhen.

Das Antirassismus-Gesetz trägt nicht dazu 
bei, den Rassism us zu beseitigen. Es heizt 
rassistische Emotionen zusätzlich an.

Aufklärung ist unerlässlich zur Förderung 
der Toleranz. Das Antirassismus-Gesetz 
und die Diskriminierungsverbote sind ja 
auch nur für jene da, die sich auf Kosten 
anderer menschenverachtend verhalten 
und dadurch den öffentlichen Frieden ge
fährden. Wenn dieser in Gefahr ist, kann 
kein Klima der Offenheit und Toleranz ent
stehen.

Nicht das Gesetz heizt rassistische Emotio
nen an. Das tun jene, welche es mit un
wahren Behauptungen und tatsachenwidri
gen Verdrehungen bekämpfen.
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Argumente der Gegner Unsere Argumente

Das neue Gesetz schliesst Lücken

Die bestehenden Strafgesetze reichen voll
kommen aus: Vor Straftaten sind Ausländer 
wie Schweizer schon jetzt genügend ge
schützt. Das neue Gesetz ist über
flüssig.

Attentate gegen Fremde, Flüchtlingsheime, 
Synagogen und jüdische Friedhöfe sind kei
neswegs straffrei. Falls die bestehenden 
Strafandrohungen zu mild sind, soll man 
sie  eben verschärfen -  aber für Schweizer 
und Ausländer.

Die bestehenden Strafgesetze erfassen 
rassistisch motivierte Untaten entweder 
gar nicht -  wie rassistische Hetze und das 
Leugnen oder Verharmlosen von Völkermord 
und andere Verbrechen gegen die Mensch
lichkeit -  oder nur unzureichend, wie etwa 
rassistische Sprayinschriften an Wänden. 
Diese werden bisher nur nach dem Bagatell
delikt Sachbeschädigung geahndet und le
diglich auf Antrag verfolgt, wie leichte Kör
perverletzung übrigens auch. Neu sollen die 
Untersuchungsbehörden bei rassistisch mo
tivierten Übergriffen von Amtes wegen er
mitteln.

Eine Heraufsetzung des Strafrahmens bei 
bestehenden Tatbeständen löst das Pro
blem nicht, dass heute viele der rassisti
schen Übergriffe ungeahndet bleiben, weil 
es sich um Delikte handelt, die zum Teil nur 
auf Anzeige der Betroffenen hin verfolgt 
werden -  wie etwa leichte Körperverletzung 
oder Sachbeschädigung. Die Opfer sehen 
aus Angst vor der Rache der Täter oft von 
einer Strafanzeige ab. Deshalb muss in sol
chen Fällen von Amtes wegen ermittelt wer
den. -  Dass Gesetze für alle -  Schweizerin
nen wie Ausländer -  gleiche Gültigkeit ha
ben, ist eine Selbstverständlichkeit.
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Argumente der Gegner Unsere Argumente

Strafgesetze widerspiegeln gesellschaftliche Werthaltungen

Wegen ein paar wenigen Missetätern ein 
neues Gesetz zu schaffen, ist völlig über
trieben.

Tatsächlich existieren bei uns fast keine 
Probleme mit Rassismus. Das vorgeschla
gene Gesetz ist wirklichkeitsfremd.

Strafgesetze werden nicht erst dann erlas
sen, wenn sich Tausende unrechtmässig ver
halten. Da würde Mord in der Schweiz auch 
nicht unter Strafe stehen. Strafgesetze wer
den geschaffen, wenn der Staat ein Verhal
ten als gesellschaftsschädlich einstuft. Und 
wer immer sich menschenverachtend be
nimmt, gefährdet das friedliche Zusammen
leben in einer Demokratie.

Darüber, dass sich in breiten Bevölkerungs
kreisen ein schleichender Rassismus und 
Fremdenhass breitmacht, gibt es zuverlässige 
Studien -  zuverlässigere als jene über die Zahl 
rassistisch motivierter Gewalttaten. Auch wenn 
es dieser Vorkommnisse in letzter Zeit weniger 
sind, so schüren sie unvermindert ein Klima der 
Angst und Verunsicherung. Dies wiederum stei
gert die Bereitschaft zu rassistischem und frem- 
denhasserischem Verhalten. Ein Teufelskreis. 
Das Gesetz, das ja den öffentlichen Frieden 
schützt, widerspiegelt genau diese Tatsache.
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Argumente der Gegner Unsere Argumente

Am Strafprozess ändert sich nichts

Denunzierungen und Hausdurchsuchungen
rücken mit dem neuen Strafgesetz in greif
bare Nähe.

Wir wollen nicht, dass aus der Schweiz ein 
Polizei- und Spitzelstaat gemacht wird.

In der Schweiz zeigt sich eine deutliche Ten
denz zur Politisierung der Justiz.

Welche Mittel die Strafverfolgungsbehörden
wie einsetzen dürfen, ist in den kantonalen 
Strafprozessordnungen geregelt. Denunzie- 
rung ist darin nicht vorgesehen. Daran ändert 
sich nichts durch das Antirassismus-Gesetz.

Es sollen nur öffentlich begangene rassisti
sche Untaten strafrechtlich geahndet wer
den. Dabei liegt es in der Natur der Sache, 
dass es zu deren Ermittlung keine Spitzel
tätigkeitbraucht.

Wenn schon, zeigt sich höchstens da und dort 
mangelnder politischer Wille der Polizei-, Un- 
tersuchungs- und Gerichtsbehörden, die bis
herigen Strafbestimmungen anzuwenden.
Etwa wenn die Polizei im zugerischen Steinhau
sen untätig zuschaut, wie die Patriotische 
Front gewaltsam in ein Durchgangsheim für 
Asylsuchende eindringt, es Jahre dauert, bis 
es zum Prozess kommt und wenn die erste Ge- 
richtsinstanzdas Urteil geheimhalten will.
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Argumente der Gegner Unsere Argumente

Der Justizapparat wird nicht aufgebläht

Nach dem neuen Gesetz werden die Delikte 
von Amtes wegen verfolgt -  selbst dann, 
wenn der betroffene Ausländer vielleicht gar 
nicht persönlich verletzt oder beleidigt ist 
und die Angelegenheit gütlich beigelegt 
werden könnte.

Das Antirassismus-Gesetz trägt zu einer 
weiteren Überfüllung der Schweizer Ge
fängnisse bei -  mit Schweizern, während 
anderseits ausländische Drogendealer wei
terhin ungestraft ihr Unwesen treiben.

Selbstverständlich verletzen Pauschal
beleidigungen -  etwa «Türken ab in die Gas
kammer» -  eine ethnische, kulturelle oder 
religiöse Gruppe nicht nur kollektiv, son
dern auch sämtliche ihrer einzelnen Ange
hörigen. Nur haben diese bisher nicht kla
gen können, weil sie zu wenig konkret be
troffen seien. Nach dem Antirassismus- 
Gesetz führt der Staat nun diese Klage. -  
Bei tätiger Reue kann das Gericht die 
Strafe mildern, was einer gütlichen Beile
gung der Angelegenheit nahekommt.

Ins Gefängnis kommen nur Wiederholungs
täter und jene, die eine Strafe von mehr als 
18 Monaten abzusitzen haben -  genau so 
wie jeder schweizerische Dieb oder jeder 
ausländische Drogenhändler.
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Argumente der Gegner Unsere Argumente

Das Strafmass

Art. 261bis ist derart schwammig formuliert, 
dass er der Willkür Tür und Tor öffnet. Der
Willkür von Richtern ist keine Grenze ge
setzt.

Die Erfahrungen im Ausland zeigen, dass 
über kurz oder lang mit einer Verschärfung 
der Strafgesetze zu rechnen ist, zufolge de
rer es zu Strafverfolgungen käme.

ist klar geregelt

Der Strafrahmen von Art. 261bis ist durch die 
Umschreibung «Busse oder Gefängnis» klar 
festgelegt. Im Einklang mit der bisherigen 
Praxis erwähnt das Gesetz die Höhe dieser 
Strafe nicht ausdrücklich. Denn sie bewegt 
sich im Rahmen des üblichen, so wie es 
Art. 48 des Strafgesetzbuches festschreibt: 
Die Busse beträgt maximal 40’000 Franken 
und die Gefängnisstrafe dauert zwischen 
drei Tagen und drei Jahren.

Sind mit ausländischen Erfahrungen die 
Prozesse gegen die Revisionisten gemeint -  
gegen jene Geschichtsfälscher, die mit der 
«Auschwitz-Lüge» aufwarten, um die Opfer 
des Holocaust und ihre Angehörigen zu de
mütigen? -  Das Antirassismus-Gesetz legt 
heute schon klar fest, mit welcher Strafe 
künftig jene zu rechnen haben, welche Völ
kermord leugnen. Eine allmähliche Auswei
tung des Strafrahmens steht überhaupt 
nicht zur Diskussion.

16



Argumente der Gegner Unsere Argumente

Ein Gesetz für Einheimische und Fremde

Wir brauchen kein fremdes Strafrecht.

Mit Hilfe dieses Gesetzes könnten die Re
gierenden Volksrechte und Erlasse für ge
setzeswidrig erklären, beispielsweise eine 
Initiative gegen die illegale Masseneinwan
derung oder die Lex Friedrich, die den Ver
kauf von Grund und Boden an Ausländer ver
bietet.

Die berechtigte Forderung nach Bewah
rung der schweizerischen Identität wird be
reits in die Nähe des Rassism us gerückt.
Mit Begriffen wie «fremdenfeindlich» werden 
Ansichten, die im bürgerlichen oder konser
vativen Bereich angesiedelt sind, moralisch 
ausgegrenzt.

Durch dieses Gesetz werden Ausländer ge
genüber Einheimischen bevorzugt.

Wir haben kein fremdes Strafrecht -  und
wollen auch keines einführen.

Volksrechte werden weder durch die Anti- 
rassismus-Konvention noch das entspre
chende Gesetz eingeschränkt. Dass die Nie
derlassungsfreiheit für ausländische Staats
angehörige in der Schweiz einer Bewilligungs
pflicht untersteht und die Einwanderung ge
setzlich beschränkt werden kann, entspricht 
einer unterschiedlichen Behandlung, wel
che nach beiden Regelungswerken gerecht
fertigt ist. Ebenso die Lex Friedrich, welche 
den Verkauf von Grundstücken für Personen 
im Ausland übrigens nicht verbietet, sondern 
nur kontingentiert und einer Bewilligungs
pflicht unterstellt.

Die schweizerischen Identitäten können 
wie bisher ihren Ausdruck finden -  einfach 
solange sie nicht aus rassischen Gründen zu 
einer verächtlichen Herabsetzung von ande
ren führen. -  Das Recht auf Menschenwürde 
ist unteilbar. Weder Bürgerliche noch Linke 
oder Grüne dürfen es für sich allein in An
spruch nehmen. Deshalb engagieren sich 
auch Persönlichkeiten aus dem ganzen po
litischen Spektrum für das Antirassismus- 
Gesetz. Bekämpft wird es hingegen von poli
tisch isolierten Rechtsaussenkreisen.

Das Antirassismus-Gesetz schützt alle -  
Schweizerinnen und Schweizer, Auslände
rinnen und Ausländer -  in gleichem Masse 
vor rassistischen Untaten. Auch Einheimi
sche sind potentielle Opfer von rassisti
schen Übergriffen.
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Argumente der Gegner Unsere Argumente

Harte Kritik ist auch künftig erlaubt

Da wird mit Strafrecht Bevölkerungspolitik 
betrieben: Das Volk soll gefügig gemacht 
werden und schlucken, dass der Ausländer
bestand auf 40 Prozent erhöht werden soll.

Das Antirassismus-Gesetz zwingt alle 
Schweizer zur kritiklosen Toleranz von Sit
ten und Bräuchen, die unseren Überzeugun
gen zuwiderlaufen.

Mit diesem Gesetz soll die Opposition ge
gen die Überfremdung und Einwanderungs
politik des Bundes erschwert werden. Man 
will uns einen Maulkorb verpassen.

Wer öffentlich Ausländer kritisiert, kann, 
mit Busse oder Gefängnis in unbestimmter 
Höhe bestraft werden -  selbst wenn sie  zum 
Beispiel eindeutig arbeits faul oder kriminell 
sind.

Das Antirassismus-Gesetz hat mit Bevölke- 
rungs- oder Ausländerinnen- und Ausländer
politik nichts zu tun. Es schützt den öffent
lichen Frieden -  und als Voraussetzung da
für auch die Würde aller Menschen. Kritik 
an jeder Art von Politik bleibt erlaubt, so
lange sie nicht einzelne oder Gruppen von 
Menschen verächtlich macht.

Das Antirassismus-Gesetz zwingt zur Ach
tung der Würde aller Menschen. Das heisst 
nicht, dass Kritik verboten werden soll, 
sondern dass Kritik keine einzelnen oder 
Gruppen von Menschen verächtlich machen 
darf. Im übrigen stösst das Verhalten aller 
Menschen dort an Grenzen, wo die Rechte 
anderer eingeschränkt werden.

Kritik gegenüber der Politik von Behörden 
bleibt uneingeschränkt erlaubt. Sachliche, 
sogar harte Kritik gegenüber einzelnen 
oder Gruppen von Personen ist weiterhin
zulässig, sofern sie nicht verächtlich oder 
verleumderisch ist. Die demokratische poli
tische Auseinandersetzung wird in keiner 
Weise in Frage gestellt. Von Maulkorb ver
passen kann keine Rede sein.

Bussen und Gefängnisstrafen sind keines
wegs unbestimmt: Geldstrafen belaufen 
sich auf höchstens 40 ’000 Franken und der 
Gefängnisaufenthalt dauert zwischen drei 
Tagen und drei Jahren. Ob einer Person ihre 
sogenannte Arbeitsfaulheit oder kriminel
les Verhalten öffentlich vorgeworfen wer
den darf, ist einzig eine Frage des Persön
lichkeitsschutzes und hat mit der Nationali
tät nichts zu tun.
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Argumente der Gegner

Die Glaubensfreiheit

Das Diskriminierungsverbot kommt unter 
der Vortäuschung von Toleranz einem Mis
sionierungsverbot gleich.

Das Gesetz schränkt den christlich-abend- 
ländischen Unterricht ein, verbietet ihn so
gar.

Kruzifixe werden aus öffentlichen Räumen 
und Schulen verbannt. Sogar Krippenspiele 
sind schon verboten worden.

Unsere Argumente

bleibt unangetastet

Missionieren ist weiterhin erlaubt, solange 
dabei eine andere Religion oder ein anderer 
Glaube nicht als minderwertig herabgesetzt 
wird.

Eine leere Behauptung. Viele Kantone füh
ren ihre öffentlichen Schulen auf der Grund
lage der christlichen Religion. Die Bundes
verfassung verbietet allerdings die Bevorzu
gung eines Glaubensbekenntnisses gegen
über anderen. Dies als Ausdruck der Glau
bens- und Gewissensfreiheit.

Weil ein Kruzifix für das katholische Glau
bensbekenntnis steht, hat das Bundesge
richt dessen Entfernung aus der öffentli
chen Schule in der Tessiner Gemeinde Ca- 
dro verlangt. Dies in Abwägung der verfas
sungsmässig garantierten Gemeindeauto
nomie gegenüber dem Recht auf konfes
sionsneutralen Unterricht und der Glau
bens- und Gewissensfreiheit. Dieser Ent
scheid aus dem Jahre 1991 hat mit dem An- 
tirassismus-Gesetz überhaupt nichts zu tun.
-  Krippenspiele sind nirgends in der 
Schweiz verboten. Es bleibt allen Lehrkräf
ten unbenommen, die Adventsbräuche zu 
pflegen, gleichgültig, ob es in ihrer Klasse 
nur christliche Kinder oder auch solche hat, 
die einer anderen Religion angehören. Das 
Antirassismus-Gesetz steht damit in kei
nem Zusammenhang.
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Argumente der Gegner Unsere Argumente

Die Meinungsäusserungsfreiheit bleibt gewährleistet

Das Verbot einer Differenzierung zwischen 
ethnischen, kulturellen und religiösen Ei
genheiten widerspricht der Meinunungs- 
äusserungs- und Pressefreiheit.

Das neue Gesetz ist zutiefst unschweize
risch und antidemokratisch, denn es 
schränkt das ein, worauf die Schweizerin
nen und Schweizer grössten Wert legen: die 
verfassungsm ässig garantierte Meinungs
und Informationsfreiheit.

Bücher und Zeitschriften, deren Texte sich  
gegen die Überfremdung wehren, können 
verboten werden.

Auf die Meinungsäusserungs- und Presse
freiheit darf sich nicht berufen, wer diese 
missbraucht, um andere hochstehende 
Rechtsgüter wie jenes der menschlichen 
Würde zu verletzen. Dies entspricht der bis
herigen Rechtspraxis. Im übrigen gibt es 
kein Menschenrecht auf Rassismus.

Eben weil die Schweizerinnen und Schwei
zer grössten Wert auf die Meinungs- und 
Informationsfreiheit legen, ist mit diesen 
Grundrechten nicht leichtfertig umzusprin
gen. In einem demokratischen Land ist die 
Ausübung dieser Rechte an eine beson
dere Verantwortlichkeit gebunden. Das 
heisst, dass es eine Freiheit, rassistische 
Vorurteile zu äussern, nicht geben darf, weil 
sie den öffentlichen Frieden und somit die 
Demokratie gefährdet.

Das stimmt nicht. Das Antirassismus-Ge- 
setz lässt Kritik an Behörden und ihrer Po
litik uneingeschränkt zu, greift nur dort, wo 
einzelne oder Gruppen von Menschen ver
ächtlich gemacht und beleidigt werden.
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Argumente der Gegner

Seriöse Forschung

Die Geschichtsforschung wird mit diesem  
Strafrechtsartikel grossen Schaden neh
men. Man stelle sich nur vor, dass ein Hi
storiker beweisen könnte, dass die Zahl der 
Juden, welche im Zweiten Weltkrieg ihr Le
ben lassen mussten, m assiv kleiner se i als 
bisher angenommen. Dieser Historiker wür
de auf Grund rassistischer Äusserungen 
verurteilt. -  Auch die biologische Anthropo
logie ist bedroht.

Der Bundesrat bestätigt, dass durch den 
neuen Straftatbestand «jede Untersuchung 
soziologischer oder ethnologischer Art über 
das Verhalten gew isser Bevölkerungsgrup
pen sehr gefährlich in die Nähe der Straf
barkeit rückt».

Unsere Argumente

ist nicht gefährdet

Solche Erkenntnisse schlagen jeder histori
schen Faktizität ins Gesicht und können nie
mals Resultat seriöser Forschung sein. Ge
schichtsfälscher, welche durch die Verbrei
tung der ungeheuerlichen «Auschwitz-Lüge» 
die Existenz von Gaskammern und all die 
ändern Endlösungs-Morde während der 
Nazi-Zeit bestreiten, demütigen nicht nur 
die Opfer des Holocaust und ihre Angehöri
gen aufs gemeinste, sie wollen auch den 
Nationalsozialismus wieder salonfähig ma
chen. Die «Auschwitz-Lüge» ist die gefähr
lichste Pfeilspitze des Antisemitismus.

Dies hat der ßundesrat in seiner Botschaft 
zur Antirassismus-Konvention und dem ent
sprechenden Gesetz tatsächlich geschrie
ben. Das Zitat bezieht sich aber generell 
auf die Probleme, die entstehen können, 
wenn die Verbreitung von Ideen, welche 
auf der Überlegenheit einer Rasse beru
hen, unter Strafe gestellt wird. Deshalb hat 
der Gesetzgeber das Gewicht bei der Aus
formulierung des konkreten Tatbestandes 
von Art. 261bis einerseits auf das Aufrufen 
zum Rassenhass und auf die Diskriminie
rung gelegt, anderseits auf die Verachtung 
und Verleumdung. Damit ist die heraufbe
schworene Gefahr gebannt. Dies wird ge
flissentlich unter den Teppich gekehrt, das 
Zitat einfach aus dem Zusammenhang ge
rissen.
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Argumente der Gegner Unsere Argumente

Von Gesinnungsstrafrecht keine Spur

Der Kanton Zürich hat dieses Gesetz abge
lehnt, weil es reines Gesinnungsstrafrecht 
ist.

Dies trifft zu. Aber es wird verschwiegen, 
dass der Kanton Zürich in der Vernehmlas
sung einen Vorentwurf abgelehnt hat, der 
anders formuliert war. Zurzeit ist im Zürcher 
Kantonsrat eine schriftliche Anfrage hän
gig, welche von der Regierung wissen will, 
ob sie hinter dem zur Abstimmung gelan
genden neuen Strafrechtsartikel stehe. Al
les spricht dafür, dass die Antwort positiv 
ausfallen wird.

Öffentliches und absichtliches Handeln als Bedingung

Niemand darf mehr seine Überzeugung äus- 
sern, wenn sich  andere dadurch diskrimi
niert fühlen.

Als Schweizer dürfte man nicht einmal mehr 
Österreicher- und Türkenwitze erzählen.

Die leckeren Süssigkeiten mit der extrem 
rassistischen Bezeichnung «Mohrenkopf» 
und «Negerkuss» müssten umbenannt wer
den. -  Ist nun jemand, der in einem Ge
schäft einen Mohrenkopf möchte, ein Ras
sist?

Niemand darf mehr öffentlich seine Über
zeugung äussern, wenn sich andere zu 
Recht dadurch diskriminiert fühlen. Das
heisst, wenn der Tatbestand von Art. 261bis 
erfüllt ist.

Selbstverständlich dürfen Österreicher- 
und Türkenwitze erzählt werden, genau so 
wie Appenzellerwitze. Dies namentlich im 
Bekanntenkreis. Wer aber in einer öffentli
chen Rede etwa einen solchen Witz anführt, 
in der Absicht, andere damit verächtlich zu 
machen, begeht eine unzulässige Rassen
diskriminierung.

Natürlich ist mit dem Verlangen von einem 
«Mohrenkopf» der Tatbestand des Antiras- 
sismus-Gesetzes nicht erfüllt. Denn dies er
fordert eine vorsätzliche Herabsetzung, den 
Willen also, mit dem Aussprechen dieser 
Bezeichnung Schwarze öffentlich zu ernied
rigen.
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Argumente der Gegner Unsere Argumente

Die Vertragsfreiheit bleibt bestehen

Wer nur schon andeutet, seine Wohnung 
nicht an einen Ausländer vermieten zu wol
len, macht sich strafbar.

Der Arbeitgeber, der bei der Besetzung 
einer Stelle einen Schweizer bevorzugt, ist 
ein Rassist.

Die Vertragsfreiheit bleibt bestehen. Wer
eine Wohnung vermieten will, bietet keine 
für die Allgemeinheit bestimmte Leistung
an. Strafbar macht sich nur, wer sich bei
spielsweise in einem Inserat erniedrigend 
über andere äussert -  und auf diese Weise 
den Tatbestand des Antirassismus-Geset- 
zes erfüllt.

Der Arbeitgeber darf einstellen, wen er 
will. Das gehört zur Vertragsfreiheit. Der Ar
beitgeber darf nur nicht einen ausländi
schen Staatsangehörigen wegen seiner Her
kunft oder seines Glaubens beleidigen.

Andersartigkeit rechtfertigt kein Lokalverbot

Ein Wirt muss tatenlos Zusehen, wie unan- 
gepasste Fremde seine Stammgäste ver
treiben -  selbst wenn er dadurch in den 
Ruin getrieben wird.

Was heisst hier unangepasst? Fallen die 
Fremden durch ihr Benehmen unangenehm 
auf, so kann der Wirt sie wie alle anderen 
Gäste aus seinem Lokal wegschicken. Stö
ren sich aber seine Stammgäste am ande
ren Aussehen der Fremden und bleiben sie 
deshalb fern, so wäre ein Lokalverbot eine 
unzulässige Diskriminierung -  nicht nur auf 
Grund des Antirassismus-Gesetzes, denn 
die meisten kantonalen Gastwirtschaftsge
setze kennen eine Bewirtungspflicht. Der 
Wirt sollte sich vielleicht eher nach einer 
neuen Stammkundschaft umsehen.
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